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4. Gesetz: Geringfügige Änderung der Grenze zwischen dem 17. und 18. Bezirk. 

4. 
Gesetz vom 21. November 1989 über eine 
geringfügige Änderung der Grenze zwischen 

dem 17. und 18. Bezirk 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Die im Gesetz vom 2. Juli 1954, LGBI. für Wien 
Nr. 18, über die Einteilung des Gebietes der Stadt 
Wien in Bezirke (Bezirkseinteilungsgesetz 1954), in 
der Fassung der Gesetze LGBI. für Wien Nr. 6/1964 
und 23/ 1964 festgelegte Grenze zwischen dem 17. 
und 18. Bezirk wird im Bereich zwischen Czartorys
kigasse ONr. 85 und Herbeckstraße ONr. 112 wie 
folgt geändert: 

Die bisherige Grenze zwischen dem 17. und 
1 8. Bezirk in der Straßenmitte der Czartoryskigasse 
wird - etwa von Osten kommend - bis zu jenem 
Punkt verlängert, wo die Verlängerung der 
Grundstücksgrenze zwischen den Grundstücken 
717/5 und 717/6 in der Katastralgemeinde 
Dornbach diese verlängerte Bezirksgrenze trifft. Ab 
diesem Punkt verläuft die Bezirksgrenze als 
Grundstücksgrenze zwischen den eben genannten 

Grundstücken und deren Verlängerung etwa nach 
Norden entlang der westlichen Einfriedung des 
Gersthofer Friedhofes bis sie die Grundstücks
grenze zwischen den Grundstücken 717 / 4 und 
717 /14 in der Katastralgemeinde Dornbach schnei
det. Von diesem Schnittpunkt weiter längs dieser 
Grundstücksgrenze und deren geradliniger Verlän
gerung nach Westen bis zum Schnittpunkt mit der 
Grundstücksgrenze zwischen den Grundstücken 
716/ 1 und 717/1 ebenfalls in der Katrastralge
meinde Dornbach; die erstgenannte Grundstücks
grenze entspricht dem Verlauf der nördlichen 
Baulinie laut Plandokument 5770/2 der noch nicht 
ausgebauten Möhnergasse. Ab dem genannten 
Schnittpunkt verläuft die Bezirksgrenze längs der 
westlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes 
717I1 in der Katastralgemeinde Dornbach etwa 
nach Norden bis deren geradlinige Verlängerung in 
der Straßenmitte der Herbeckstraße den bisherigen 
Grenzverlauf wieder erreicht. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 

Zilk Bandion 

Erhalrlich im Drucksortenverlag der Stadthauptkasse, 1, Rathaus, Stiege 7, Hochparterre, und im Verlag der Ösµ;:rreichischen Staatsdruckerei, 1037 W'ien, 
Rennweg 12 a, Telefon 78 76 31-39/295 oder 327 Durchwahl, Verkaufspreis 3,50 S. 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei 
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